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gungen und Verluste, die bei der Beförderung zu Lande, 
im Luftraum oder auf Binnengewässern sowie auf 
Messen, Ausstellungen und Submissionen entstehen.

(2) Mitversichert sind:
a) die vom Betrieb zu übernehmenden Beiträge zur 

großen Haverei, dazu gehören auch Aufwendun
gen, die bei Transporten auf Binnengewässern 
durch die Gefahren des Winters infolge Leich
ter-, Ausladungs-, Einlagerungs-, Wiederbela- 
dungs-, Auseisungs- oder Abschleppkosten und 
Hafengeld sowie für Winterwachgeld in einem 
Zwischenhafen entstanden sind, wenn diese Auf
wendungen und Kosten in großer Haverei ver
rechnet werden

b) Aufwendungen, die der Betrieb oder andere Per
sonen nach den gegebenen Umständen zur Min
derung des Schadens bei versicherten Ereignis
sen für erforderlich halten durften oder die durch 
die Befolgung der entsprechenden Hinweise der 
Staatlichen Versicherung entstanden sind. Dies 
gilt auch dann, wenn die Aufwendungen erfolg
los waren. Zu ersetzen sind auch Vermögensnach
teile, die durch körperliche Schäden entstehen, die 
bei der Durchführung von Maßnahmen zur Min
derung des Schadens eintreten. Ein Ersatz der 
Aufwendungen und Vermögensnachteile erfolgt 
nicht, soweit hierfür andere staatliche oder be
triebliche Leistungen gewährt werden

c) Kosten für die Aufräumung der Schadenstätte.

(3) Nicht versichert sind Schäden

a) bei Transporten innerhalb von Grundstücken, 
Werkhallen und innerhalb des Betriebsgeländes

b) durch Fehlen einer der Eigenart des Gutes und 
der Dauer des Transportes entsprechenden Ver
packung oder durch Mängel der Verpackung

c) infolge mangelhafter Verladeweise, sofern der 
Betrieb Einfluß darauf hat

d) durch die natürliche Beschaffenheit der Güter, 
insbesondere chemische Veränderungen, inneren 
Verderb oder durch Schwund, Rost, Schimmel, 
Qualitätsmängel sowie durch Ratten, Mäuse oder 
Ungeziefer, es sei denn, daß der Schaden als 
Folge von versicherten Gefahrereignissen nach
gewiesen wird

e) die allein in der Funktionsuntüchtigkeit ohne er
kennbare äußere oder innere Beschädigung des 
Gutes liegen

f) bei Transporten von lebenden Tieren
g) an Export- und Importsendungen.

(4) Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 
Frachtzuschläge, die durch die Gefahren des Winters 
entstanden sind und als Liege-, Wintergeld oder un
ter einer ähnlichen Bezeichnung vom Frachtführer 
erhoben werden.

§2
Beginn und Ende 

des Versicherungsschutzes
Für den jeweiligen Transport beginnt der Versiche

rungsschutz mit dem Zeitpunkt, zu dem die Güter 
zum Zwecke der unverzüglichen Beförderung von der

bisherigen Aufbewahrungsstelle entfernt werden, und 
endet mit dem Zeitpunkt der Ankunft an dem Ort, 
den der Empfänger zu ihrer vorläufigen Aufbewah
rung bestimmt hat.

§3

Höhe der Entschädigung

(1) Maßgebend für die Entschädigungsberechnung 
bei Totalschaden und Verlust sind die Kosten für die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung, jedoch 
höchstens

a) bis zum Einkaufspreis bei Bezügen

b) bis zum Verkaufspreis bei Versendungen

c) bis zu den für das beförderte Gut entstandenen 
Kosten bei Transporten, bei denen der Betrieb das 
Verfügungs- oder Eigentumsrecht am versicherten 
Gut behält

d) bis zum Bruttowert bei aktivierungspflichtigen 
Grundmitteln, wenn der Nettowert am Schaden
tage mehr als 40 % des Bruttowertes beträgt. Be
trägt der Nettowert 40% des Bruttowertes oder 
weniger, so gilt für die Entschädigung der Netto
wert als oberste Grenze.

(2) Bei Beschädigung werden die Kosten für die Re
paratur bzw. Nachbehandlung bis zur Höhe der 
im Abs. 1 genannten Begrenzungen ersetzt. Bei Bruch
schäden an Maschinen sowie an Möbeln und Umzugs
gut werden nur die Kosten der Reparatur oder des 
Ersatzes der zerbrochenen Teile ersetzt. Eine ange
messene Wertminderung kann ersetzt werden, wenn 
die Güter zum Verkauf bestimmt waren.

(3) Ersetzt werden auch anteilige Kosten, die für 
den normalen Verlauf des Transportes nachweisbar 
aufgewandt wurden, z. B. Fracht, Verpackung sowie 
die Beiträge zur großen Havarei, wenn eine nach den 
gesetzlichen Bestimmungen vorgenommene Verteilung 
der Kosten und Verluste (Dispache) vorliegt.

(4) Eine Entschädigung wird nur dann geleistet, 
wenn der Schaden 250 M je Ereignis übersteigt. In 
den Versicherungsverträgen kann eine höhere Frei
grenze gegen Beitragsnachlaß nach dem genehmigten 
Tarif vereinbart werden.

(5) Auf die Entschädigung werden Restwerte und 
Erlöse angerechnet.

(6) Werden entwendete oder abhanden gekommene 
Sachen, die von der Staatlichen Versicherung entschä
digt wurden, wiederaufgefunden, so hat der Betrieb 
dies unverzüglich der Staatlichen Versicherung anzu
zeigen. Der Betrieb ist verpflichtet, die Sachen zu
rückzunehmen und die hierfür gezahlte Entschädigung 
an die Staatliche Versicherung zurückzuzahlen. Ein
getretene Schäden an den wiederaufgefundenen 
Sachen sind von der Staatlichen Versicherung zu er
setzen. Hat der Betrieb vor dem Wiederauffinden der 
Sachen Ersatz beschafft, so ist der Wert der wieder
aufgefundenen Sachen bzw,, wenn diese Sachen vom 
Betrieb nicht mehr benötigt werden, der erzielte Erlös 
an die Staatliche Versicherung zurückzuzahlen.


